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SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG [Bd. LXVI Nr. 19

Spitze. Zwischen den Spiessen stehen 22 Flammenzeichen,
ebenfalls in Schmiedeeisen. Das will sagen : Das ganze
Volk wacht gleichsam um das Grab seines toten Führers
und die Sympathie des ganzen Volkes flammt zugleich um
seinen geweihten Grabbezirk.

Der Grabhügel soll, einmal bewachsen, möglichst
unberührt bleiben und durch seinen Blumenteppich das
ganze Land, die Heimat, die Schweizererde symbolisieren,
in der der verstorbene Bundespräsident nunmehr ruht.
In jeder Jahreszeit spriessen die verschiedensten wilden
Schweizerblumen hervor und heben sich vom Teppichpolster

als einzelne Individualitäten ab. Man soll auf den
ersten Blick erkennen, dass hier ein Schweizer
Bundespräsident seine ewige Ruhe hält.

Vier Blutbuchen, in den Ecken ausserhalb des
Steinringes, werden später den Grabhügel mit dem Schild
überschatten. Den Abschluss bilden zu beiden Seiten geschnittene

Hecken in grünen Waldbuchen und eine kleine Mauer,
als Rückwand, in der die Inschriftplatte eingelassen ist.
Vor der Mauer, rechts und links von der Inschriftplatte,
die von einem schlanken Kreuz in Eisen überragt wird,
stehen zwei zarte Trauerbirken. Die auf dem obern Tafelbild

sichtbaren vordem zwei
Alleebäume werden beseitigt.
Randstein, Steinring,
Schweizerschild und Abdeckplatte
sind aus hellem, grau-blauem
Gotthardgranit von Wassen
(Uri). Preiswerk, Esser & Cie.
in Basel fertigten die
handgeschmiedeten, dunkelblau
gestrichenen Spiesse und
Flammen, die Baumschule
Herrn. Wartmann, St. Gallen,
lieferte Bäume und Blumen.
Die Mauer ist graugelblich
verputzt; sie wird ganz mit
Efeu übersponnen, der auch
den Boden rings um den
Steinring unter den
Blutbuchen bedeckt.

So gibt das Dunkelrot
der Blutbuchen, das helle
Grün der Buchenhecken und
das dunkle Grün des Efeu
einen feierlichen, stimmungsvollen

Rahmen für den
bunten Blumenteppich des
eigentlichen Grabhügels. In
goldenen Lettern liest man
die Inschrift:

BUNDESRAT
DR. ADOLF DEUCHER

1831 •1912
BUNDESPRÄSIDENT
1886- 1897 • 1903 • 1909

R. 1. P.
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Vordergrund, dann über den See bis an die majestätische
Alpenkette, weiter westlich über das freundlich grüne Sihl-
tal zu den waldigen Hängen des Albis. Umgekehrt bilden
Kirche und Friedhof mit den anschliessenden alten Häusern
ein Bild von idyllischer Harmonie, wie man es in Stadtnähe

selten mehr trifft (oberes Bild der Tafel 29).
Vor fünf Jahren handelte es sich nun darum, diesen

Friedhof Kilchberg zu erweitern. Wie das auf dem Lande
so geht, wurde mit der Planbearbeitung ein Quartierplan-
Geometer beauftragt, der insgesamt fünf Projekte vorlegte,
von denen das in Abb. 1 (S. 221) nach dem Originalplan
reproduzierte das beste sein sollte. Die Pläne wurden
sodann zur fachmännischen Begutachtung der Baukommission
unterbreitet, als deren Mitglied der Unterzeichnete von der
Sache Kenntnis erhielt. Es war nicht schwer, die Un-
zweckmässigkeit dieser Operate zu erkennen, sehr schwer
aber, vor dem Laien-Forum gegen die „Autorität" des
Herrn Pläneverfassers aufzukommen und es bedurfte vieler
Worte und grosser Geduld, um die (gewiss in bester Absicht
so geplante) Gefährdung der alten, stimmungsvollen Anlage
zu verhindern und statt der „ vornehmen " eine einfache,
natürliche Lösung der Friedhoferweiterung durchzusetzen.

Wenn ich als Urheber
des zur Ausführung gelangten,

in Abb. 2 dargestellten
Entwurfs, diesen mitsamt
zweien der Gegenentwürfe
hier der Beurteilung der
Fachgenossen unterbreite,
geschieht es aus zwei Gründen.

Einmal war die gestellte
Aufgabe trotz, oder eigentlich

gerade wegen ihres
kleinen Umfangs und der
hemmenden örtlichen j
Verhältnisse von besonderem
Reiz, weil es, wie mir scheint,
erste Pflicht des Projektierenden

war, die Stimmungswerte

der alten Anlage nicht
zu beeinträchtigen, gegen-
teils wenn möglich noch
zu heben. Zweitens aber
möchte ich die Aufmerksamkeit

darauf lenken, dass alle
sechs angefochtenen Geo-
meter-Entwürfe geometrische
Gartenplanungen darstellen,
während mein Entwurf in
dem mit Recht verpönten
sog. „Naturstil " gehalten
scheint, in offenbarem Widerspruch

zu den Grundsätzen,
die wir in Architektenkreisen,
im Werkbund und auch in
der Bauzeitung seit Jahren
verfechten.1) Trotzdem halte
ich noch heute die
Friedhoferweiterung Kilchberg für
zweckentsprechend, in

praktischer wie baukünstlerischer Hinsicht; ich will versuchen
diese Anschauung kurz zu begründen.

Dazu sei vorausgeschickt, dass (eine leider unumstöss-
Eine Wegstunde südlich von Zürich steht auf aus- liehe Forderung!) von der Nidelbadstrasse aus ein 4_m

sichtsreicher Bergkuppe, an höchster Stelle der Gemeinde breiter Fahrweg nach dem einige Jahre zuvor an der Mitte
Kilchberg b. Zürich das altehrwürdige Kirchlein, das ihr der südlichen alten Friedhofmauer erstellten Leichenhäuslein
den Namen gegeben. Es stammt noch aus vorreformato- vorzusehen war. Betrachtet man den Kurvenplan in Abb. 3,
rischer Zeit, und war einst das einzige Gotteshaus für den so erscheint wohl vom praktischen Standpunkt aus, in
Beweiten Umkreis von Wollishofen, Kilchberg und Rüschlikon rücksichtigung des auf kurze Distanz zu überwindenden
am Zürichsee und Adliswil im benachbarten Sihltal. Es Höhenunterschiedes von 4 m, die in Abb. 2 vorgeschlagene
dominiert also mit Fug und Recht diese ganze Gegend, Strassenführung als die gegebene. Sie ermöglicht unter
über die man von der hochliegenden südöstlichen Fried- Verwertung zweier prächtiger Birnbäume beim Portal nicht
hofecke aus eine einzigartige, wundervolle Aussicht ge- i) Vergi, z. B. Rieh. Bühler e Der Garten » in Band LVII, Seite 27

niesst. Von hier aus schweift der Blick über einen ruhigen (15. April 1911).

Abb. i. Grabdenkmal für Bundesrat Dr. A. Deucher in Bern.

Erweiterung des Friedhofs Kilchberg.
(Mit Tafel 29.)
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GRABSTÄTTE VON BUNDESRAT DR. DEUCHER IN BERN

ENTWORFEN VON ARCH. HANS ED. LINDER IN BASEL
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DAS NEUE FRIEDHOF-PORTAL IN KILCHBERG

ARCHITEKTEN STREIFF $ SCHINDLER, ZÜRICH

Oberes Bild von Wehrli A.-G., Kilchberg Kunstdruck von Jean Frey, Zürich
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nur eine massige Steigung des Fahrweges, sondern vor
allem, und darauf kam es mir an, die Erhaltung der Hügelform,

des „Küch-Berges". Angeregt durch diese Idee
entwarf unser Geometer sein Projekt VI (Abb. 4). Die südliche
Grenze wurde etwas um ihre Mitte gedreht, was dem Ganzen
bessere Form gab. Aber auch Projekt VI krankt,
abgesehen von Einzelheiten technischer und ökonomischer Natur,
an seinem ganz und gar unangebrachten Aufwand, an

keinen Einfluss hatte ; Verschiedenes entspricht nicht meinen
Absichten. Nebenbei sei bemerkt, dass der Voranschlag
für die Baukosten zum Entwurf in Abbildung 2 gegen
20 °/o niedriger war als für Projekt VI, und dass die
Ausführung nochmals wesentlich unter dem Voranschlag blieb.

Was nun die Frage nach der Berechtigung des „Naturstils"

in diesem Falle anbetrifft, scheint mir die Lösung
des scheinbaren Widerspruchs mit der Theorie darin zu

Erweiterung des alten Friedhofs
Kilchberg bei Zürich.

mim

Abb. I. Geometer-Projekt Nr. V. — 1 : 1000.

der grundsätzlich verfehlten Auffassung
der Aufgabe. Die „architektonische" Gestaltung,

die sonst beim kleinsten Hausgarten
selbstverständlich ist, erwies sich hier
überhaupt als untunlich, denn in Wirklichkeit

wäre der kleine Friedhof zu einer
lächerlichen Karrikatur auf einen
monumentalen Campo santo geworden.

Schliesslich verfiel man auf den Ausweg

einer Expertise. Alle Pläne wurden
Herrn Architekt R. Streiff in Zürich zur
Begutachtung unterbreitet, der sich für die
Lösung nach Abb. 2 aussprach. 'Deren
Leitgedanke ist, wie bemerkt, die möglichst
sorgfältige Anpassung an das Bestehende.
Das wirksame Motiv der Mauer mit
kräftigen Sandstein-Deckeln wurde aufgenommen,

unter absoluter Schonung der
Südostecke des alten Friedhofs (Abb. 5, S. 222).
Diese vertrug ohne Schaden ein Gegenstück

in der noch um 2 m höher liegenden
neuen Terrasse beim Leichenhause, welch
letzteres durch grüne Umrankung -

möglichst verdeckt wird. In den beiden Ecken
dieser Terrasse stehen zwei Linden. Völlig
unberührt blieb auch der alte Teil des
Friedhofs ; der Weg, der dort vom
nördlichen Eingang hinten um die Kirche am
Rand des höher liegenden Gräberfeldes
zum Punkt 517 führt, wurde fortgesetzt
und um die Kuppe herumgeleitet bis zum
Fahrweg. Alle Gräber liegen in der Richtung

des natürlichen Gefälls, die schmalen
Wege zwischen den Gräberreihen somit
horizontal. Unterhalb der alten und neuen
Mauer bot sich Gelegenheit für Anordnung

von Familiengräbern. Hinsichtlich
der Ausführung bitte ich zu berücksichtigen,

dass ich' auf die Bauleitung, die
wieder einem Geometer übertragen war,
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Abb. 3. Kurvenplan des Erweiterungs-Geländes.

Abb. 2. Alter Friedhof (rechts) und

Erweiterung (links) nach Entwurf
von Ing. Carl Jegher. — I : 1000.

liegen, dass Abbildung 2 gar
keinen Naturstil, nichts weniger
als willkürliche Nachahmung
alter Unregelmässigkeiten
darstellt, vielmehr eine sachliche,
aber sorgfältige Ueberwindung
der Geländeschwierigkeiten.

Allerdings war mir die Anpassung

an das Natürliche, namentlich

die Bodenform, wegleitend.
Dabei aber strebte ich eine

ganz bestimmte und klar aUS-
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Abb. 4. Geometer-Projekt VI, in Konkurrenz zum Ausführungsprojekt in Abb. 2. — i : iooo.
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gedrückte Ordnung an. Diese Ordnung ist nicht die übliche,
rechtwinklige, sondern eine radiale, bei der alle Teile,
namentlich auch die nach oben zunehmenden Steigungen
der Wege, den einen Zweck haben, nach der Höhe, dem
Mittelpunkt hinzuleiten. Die Einteilung nähert sich übrigens
nach Möglichkeit der Regelmässigkeit der geraden Linie,
so besonders in de*r Eingangs-Allee, dann auch gegen Osten
und Süden. Der Plan ist so angelegt, dass bei einer
nochmaligen Ausdehnung gegen Süden, auf alsdann
ebenflächigem Gelände, ohne Zwang und Willkür auch eine

1
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Abb. 5. Blick aus der neuen auf die alte Südostecke,
links auf die neue Terrasse des Friedhofs Kilchberg.

durchaus regelmässige Einteilung sich anschliessen kann.
Darin sehe ich das Wesentliche : Wir müssen allerdings
Regelmässigkeit in der Planung anstreben, aber nur dort
und nur so weit als dies ohne sichtlichen Zwang und
aufdringliche Willkür, ohne Vergewaltigung des Gegebenen
geschehen kann.1) Im Vernunftwidrigen findet Alles seine
Grenzen, auch die Durchführung baukünstlerischer Grundsätze.

Carl fegher.

Verbesserte Schwingensteuerung
für Lokomotiven, Patent Lindnerf

Von Geh. Baurat a. D. R. Klien, Dresden.

Bei der bekannten Lindner'schen Anfahreinrichtung
für zweizylindrige Verbundlokomotiven erfolgt das Anziehen
der Lokomotive in den kurzen Abschnitten vom Abschluss
des Frischdampfes durch den Hochdruckschieber bis vor
Eröffnung des Dampfaustrittes in den Verbinder durch
zugeführten frischen Hilfsdampf. Hierdurch tritt in diesen
Abschnitten zu dem Antrieb des Niederdruckkolbens noch
der des Hochdruckkolbens hinzu und erhöht die Anzugskraft

auf die volle, dem Reibungsgewicht der Lokomotive
entsprechende Zugkraft.

Diese erstmalig bei der Lindner'schen Anfahreinrichtung
von Verbundlokomotiven zur Anwendung gebrachte

Nachfüllung des Hochdruckzylinders nach Abschluss des
Verteilungsschiebers kommt bei der verbesserten Schwingensteuerung

von Lindner in wesentlich erhöhtem Masse in
Anwendung. Während sie sich bei der Anfahreinrichtung
und der gebräuchlichen grösstmöglichen Füllung des
Hochdruckzylinders von etwa 75% auf weitere etwa 10% des
Kolbenwegs erstreckt, erhalten bei Anwendung der
verbesserten Steuerung die Hochdruckkolben vierzylindriger
Verbundlokomotien und sämtliche Kolben der Zwillingsund

Doppelzwillingslokomotiven eine grösstmögliche Füllung
von nur 55 bis 60 °/o und beim Anfahren eine Nachfüllung
von 30 bis 25°/o, wobei die grösstmögliche Füllung der

') Vergi, den « Rosenbergfriedhof » in Winterthur von Rittmeyer
& Furrer, dargestellt in Bd. LXIV, S. 227 (26. Dez. 1914).

keine Nachfüllung erhaltenden Niederdruckkolben der
vierzylindrigen Verbundlokomotiven möglichst hoch zu
halten ist.

Während der Fahrt findet auch bei vollausgelegter
Steuerung sowohl bei der Anfahreinrichtung wie bei der
verbesserten Steuerung in der kurzen Zeit der Freigabe
der kleinen Zugangsöffnung für den frischen Hilfsdampf
kein bemerkbares Nachfüllen der Hochdruckzylinder durch
frischen Hilfsdampf statt, wie sich dies aus der
Dampfdruckschaulinie ergibt.

Die Ausschaltung der höheren Füllungen bei den
mit Frischdampf arbeitenden Kolben ergibt aber auch unter
Anwendung des gebräuchlichen grössten Schieberhubes für
die Fahrfüllungen erheblich grössere Kanaleröffnungen für
Ein- und Ausgang des Dampfes, sowie grössere -Schieber-
wege, daher eine wesentliche Abminderung der Widerstände
für den arbeitenden und abströmenden Dampf, durch die
grössern Schieberwege aber eine Verminderung der
Abnutzung der Reibungsflächen von Schieber und Schieberführung.

Die angegebene erhebliche Nachfüllung wird
durch einen kleinen, in einer Bohrung des Verteilungsschiebers

arbeitenden Schieber bewirkt, der mit etwa dem
halben Wege des Verteilungssschiebers sich gleichgerichtet
mit diesem bewegt. Die einfachste Anordnung ergibt sich
für die Steuerung von Heusinger oder Joy mit
Kolbenschieber, bei denen die Bewegung des Nachfüllschiebers
durch den Voreilhebel des Verteilungsschiebers erfolgt.

Es zeigen Abb. 1 die ursprüngliche Steuerung einer
2 B-Zwillingslokomotive der Sachs. Staatseisenbahnen in
der Abschlusstellung des Verteilungsschiebers bei einer
Füllung von 75%, Abb. 2 und 2 a die nach Lindner auf
Abschluss des Verteilungsschiebers bei Füllung von 55 %
abgeänderte Steuerung, und zwar Abb. 2 nach Abschluss
des Verteilungsschiebers und eröffnetem Nachfüllschieber
bei einem Kolbenhube von 62°/o und Abb. 2 a nach
Abschluss des Nachfüllschiebers bei einem Kolbenhube von
91 °/o des vollen Kolbenhubes. Abb. 3 und 4 sind die den
beiden Steuerungen entsprechenden Schaulinien der
Anzugskräfte K in den verschiedenen Kolbenstellungen einer
Radumdrehung, wobei diese Anzugskräfte als radial
gerichtete Strahlen am Laufkreise des Treibrades eingetragen
und ihre Enden verbunden sind. Der Vergleich der
Anzugskraft in einer Kolbenstellung mit der dem Reibungsgewichte

entsprechenden Zugkraft Z lässt in Abb. 4 die
grosse Gleichmässigkeit der Anzugskraft K und die geringe
Ueber- und Unterschreitung der Zugkraft Z bei der
verbesserten Steuerung gegenüber der grossen Ungleichmässig-
keit dieser Anzugskraft K und der starken Ueber- und
Unterschreitung der Zugkraft Z durch die Anzugskraft K
bei der ursprünglichen Steuerung in Schaulinie Abb. 3
hervortreten. Die den Abb. 1, 2 und 2 a entsprechenden

Austrift Austritt

I

75% d Kolbenhubes

Abb. 1. Ursprüngliche Steuerung einer ZwilliDgs-Lokomotive. — 1 : 20.

Füllungen sind in den Schaulinien Abb. 3 und 4
eingetragen. Hieraus ergibt sich bei der verbesserten Steuerung
volle Sicherheit im Anziehen und Wegbleiben des Rad-
schleuderns beim Anziehen.
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